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(54) BEHÄLTERANORDNUNG SOWIE VERFAHREN ZUR FEUERFESTEN NACHRÜSTUNG EINES 
BEHÄLTERS

(57) Behälteranordnung zur Aufnahme von radioak-
tivem Inventar. Die Behälteranordnung umfasst einen
Behälter sowie eine wenigstens über einen Abschnitt des
Behälters stülpbare Haube. Der Behälter weist einen Be-
hälterboden, einen Behältermantel und einen Behälter-
deckel auf. Die Haube umschließt den Behälterdeckel
und wenigstens einen überwiegenden Teil des Behälter-
mantels. Die Haube weist eine innere, dem Behälter zu-
gewandte und eine äußere, dem Behälter abgewandte
Schicht auf. Die Wärmeleitfähigkeit der äußeren Schicht
ist durch Hitzeeinwirkung verringerbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Behälteranordnung
zur Aufnahme von radioaktivem Inventar, umfassend ei-
nen Behälter sowie eine wenigstens über einen Abschnitt
des Behälters stülpbare Haube. Der Behälter weist einen
Behälterboden, einen Behältermantel und einen Behäl-
terdeckel auf. Die Haube umschließt den Behälterdeckel
und wenigstens einen überwiegenden Teil des Behälter-
mantels. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur
feuerfesten Nachrüstung eines Behälters zur Aufnahme
von radioaktivem Inventar, wobei eine Haube über den
Behälter gestülpt wird
[0002] Derartige Behälter sind aus der Praxis bekannt.
Zwecks Nachrüstung für eine Ertüchtigung hinsichtlich
Brandbeständigkeit wird eine sackartige Schutzhülle
über den Behälter gestülpt. Die Schutzhülle kann aus
Folie bzw. Fasern bestehen, welche bei üblichen Brand-
temperaturen nicht brennbar und nicht pyrolysierend
sind.
[0003] Nachteilig hieran ist jedoch, dass die sackartige
Schutzhülle eine vergleichsweise große Stärke benötigt,
um eine entsprechende Wärmeisolation zu erreichen. So
wurde gefunden, dass die sackartige Schutzhülle
zwecks Wärmeisolation für die nachträgliche Brander-
tüchtigung mehrere Zentimeter stark sein sollte. Dies je-
doch ist erstens unwirtschaftlich und zweitens in der
Handhabung unvorteilhaft. Außerdem geht von einem
Teil des radioaktiven Inventars noch eine Restwärme-
strahlung aus. Diese Restwärmestrahlung wird durch die
sackartige Schutzhülle zurückgehalten, wodurch höhere
Temperaturen in den Behältern entstehen. In der Folge
müssen die Behälter für höhere Temperaturen ausgelegt
sein, was einen größeren Herstellungsaufwand bedeu-
tet.
[0004] Der Erfindung liegt daher das technische Pro-
blem zugrunde, eine Behälteranordnung der eingangs
genannten Art anzugeben, bei dem die geschilderten
Nachteile vermieden werden können. Insbesondere liegt
der Erfindung das technische Problem zugrunde, eine
Behälteranordnung der eingangs genannten Art anzu-
geben, bei der das radioaktive Inventar auskühlen kann,
gleichzeitig aber im Brandfalle vor äußerer Wärme ge-
schützt wird. Bevorzugt liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, eine Behälteranordnung anzu-
geben, welche trotz der Haube gut handhabbar ist.
[0005] Zur Lösung des technischen Problems lehrt die
Erfindung eine Behälteranordnung zur Aufnahme von ra-
dioaktivem Inventar, umfassend einen Behälter sowie ei-
ne wenigstens über einen Abschnitt des Behälters stül-
pbare Haube, wobei der Behälter einen Behälterboden,
einen Behältermantel und einen Behälterdeckel auf-
weist, wobei die Haube den Behälterdeckel und wenigs-
tens einen überwiegenden Teil des Behältermantels um-
schließt, wobei die Haube eine innere, dem Behälter zu-
gewandte und eine äußere, dem Behälter abgewandte
Schicht aufweist, wobei die Wärmeleitfähigkeit der äu-
ßeren Schicht durch Hitzeeinwirkung verringerbar ist.

[0006] Der Behälterboden ist vorzugsweise einstückig
und weiter vorzugsweise integral mit dem Behälterman-
tel ausgebildet, so dass ein Behälterunterteil vorliegt. Es
ist vorteilhaft, wenn die Haube den ganzen Behälterman-
tel umschließt. Zweckmäßigerweise umschließt eine Bo-
denkappe den Behälterboden, welche Bodenkappe
praktischerweise mit der Haube verbunden und bevor-
zugt mit der Haube verschweißt wird.
[0007] Die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit der
äußeren Schicht kann beispielsweise durch Aufschäu-
mung, Dehydrierung, Materialumwandlung oder durch
Kombinationen dieser Vorgänge in der äußeren Schicht
geschehen. Vorzugsweise wird die Wärmeleitfähigkeit
der äußeren Schicht wenigstens zeitweise um wenigs-
tens Faktor 5 und bevorzugt um wenigstens Faktor 10
durch die Hitzeeinwirkung geringer.
[0008] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die äu-
ßere Schicht einen Lack aufweist. Vorteilhafterweise um-
fasst die äußere Schicht wenigstens einen organischen
Bestandteil und bevorzugt Kunststoff. Gemäß einer ganz
besonders bevorzugten Ausführungsform weist die äu-
ßere Schicht einen Polyacrylatlack oder einen Epoxid-
harzlack auf. Aufgrund einer guten Schlagfestigkeit wird
ein Epoxidharzlack besonders bevorzugt. Zweckmäßi-
gerweise ist der Lack ein Zwei-Komponenten-Lack.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die innere Schicht ein Metall und vorzugsweise ei-
nen Stahl auf. Die innere Schicht ist zweckmäßigerweise
ein Blech. Bevorzugt umfasst die innere Schicht einen
Baustahl, welcher gegebenenfalls mit einem Korrosions-
schutz versehen ist. Gemäß einer anderen Ausführungs-
form umfasst die innere Schicht einen Edelstahl. Es ist
zweckmäßig, dass die äußere Schicht eine geringere
Wärmeleitfähigkeit als die innere Schicht aufweist.
Zweckmäßigerweise dient die innere Schicht als Subst-
rat. Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, dass die
äußere Schicht auf die innere Schicht aufgetragen wird.
[0010] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die äu-
ßere Schicht durch Hitzeeinwirkung aufschäumbar ist.
Die äußere Schicht enthält zweckmäßigerweise ein
Treibmittel, welches Treibmittel bevorzugt zwischen 100
und 400°C verdampft. Die äußere Schicht umfasst be-
vorzugt einen Kohlenstofflieferanten, vorzugweise in
Form eines polyvalenten Alkohols. Praktischerweise ent-
hält die äußere Schicht einen Säurelieferanten, welcher
Säurelieferant vorzugsweise für eine Verkohlung des
Kohlenstofflieferanten geeignet ist. Gemäß einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform ist die äußere
Schicht derart ausgebildet, dass sich bei Hitzeeinwirkung
ein Kohlenstoffschaum bildet. Beispielsweise dient Me-
laminpolyphosphat als Säure- und Treibmittellieferant.
[0011] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die äu-
ßere Schicht durch Hitzeeinwirkung dehydrierbar ist. Ei-
ne Dehydration findet vorteilhafterweise bei Umwand-
lung eines Säurelieferanten statt. Der Säurelieferant ist
beispielsweise Melaminpolyphosphat. Vorzugsweise
führt eine Dehydration der äußeren Schicht zu einer en-
dothermen Kühlung der Behälteranordnung.
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[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die Haube eine umlaufende Schweißnaht auf.
Zweckmäßigerweise ist die Haube aus einem Hauben-
deckel und einem Haubenmantel zusammengesetzt. Es
ist bevorzugt, dass der Haubendeckel und der Hauben-
mantel mittels der umlaufenden Schweißnaht miteinan-
der verbunden sind. Die umlaufende Schweißnaht ist be-
vorzugt in der oberen Hälfte der Haube angeordnet. Es
ist vorteilhaft, wenn der Haubendeckel mittels Tiefziehen
hergestellt wird. Praktischerweise wird der Haubenman-
tel aus einem entsprechenden Blech zusammengerollt,
wobei zweckmäßigerweise zwei anstoßende Blechkan-
ten mittels einer achsparallelen Schweißnaht miteinan-
der verbunden werden. Es ist vorteilhaft, dass die Haube
bzw. der Haubenmantel eine achsparallele Schweißnaht
aufweist.
[0013] Es ist zweckmäßig, dass die äußere Schicht
mittels Fasern verstärkt ist. Vorzugsweise sind die Fa-
sern in der äußeren Schicht eingebettet. Gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform sind die Fasern Glasfa-
sern. Es ist besonders bevorzugt, dass die Fasern ein
Fasergewebe bilden.
[0014] Es ist zweckmäßig, dass die Stärke der äuße-
ren Schicht 0,5 bis 25 mm, vorzugsweise 1 bis 15 mm
und besonders vorzugsweise 2 bis 8 mm beträgt.
[0015] Praktischerweise beträgt die Stärke der inneren
Schicht 1 bis 15 mm, vorzugsweise 1,5 bis 10 mm und
besonders vorzugsweise 2 bis 5 mm.
[0016] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass auf der
äußeren Schicht eine dekontaminierbare Schicht gemäß
ISO 8690 angeordnet ist. Es ist vorteilhaft, dass der Be-
hälter die radioaktive Strahlung des Inventars derart ab-
schirmt, dass der Behälter lagerfähig ist. Vorzugsweise
ist die Haube für eine radioaktive Abschirmung nicht er-
forderlich. Ganz vorteilhafterweise dient die Haube le-
diglich der feuerfesten Nachrüstung. Die Lagerfähigkeit
des Behälters orientiert sich vorzugsweise an einschlä-
gigen europäischen Normen.
[0017] Gemäß einer ganz besonders bevorzugten
Ausführungsform ist die Haube mittels wenigstens eines
Fixierungselementes an dem Behälter befestigt. Vor-
zugsweise sind wenigstens drei und besonders vorzugs-
weise vier Fixierungselemente vorgesehen. Die Fixie-
rungselemente werden praktischerweise an dem Behäl-
terdeckel befestigt. Das wenigstens eine Fixierungsele-
ment ist bevorzugt eine Schraube. Der Außendurchmes-
ser der Schraube (radial äußerster Punkt des Gewindes
der Schraube) beträgt zweckmäßigerweise zwischen 34
und 66 mm und bevorzugt zwischen 40 und 58 mm, wo-
bei es sich besonders bevorzugt hierbei um M42-, M48-
oder M56-Schrauben handelt.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Fixierungselement ein Befesti-
gungselement auf. Als Befestigungselemente kommen
beispielsweise Haken, Ösen oder Gewinde in Betracht.
Vorzugweise weist das Fixierungselement ein Befesti-
gungselement in Form eines Innengewindes auf. Es ist
zweckmäßig, dass das Innengewinde einen Innendurch-

messer zwischen 22 und 38 mm aufweist. Bevorzugt be-
trägt der Innendurchmesser zwischen 24 und 36 mm.
Unter Innendurchmesser wird vorzugsweise verstanden,
dass dieser durch die radial innersten Punkte des Innen-
gewindes bestimmt werden.
[0019] Gemäß einer sehr vorteilhaften Ausführungs-
form weist der Behälterdeckel wenigstens einen Lastan-
schlagspunkt zur Handhabung des Behälters bzw. der
Behälteranordnung auf. Praktischerweise sind wenigs-
tens drei und vorzugsweise vier Lastanschlagspunkte
vorgesehen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form sind die Lastanschlagspunkte in Form von Innen-
gewinden ausgebildet. Die Innendurchmesser betragen
bevorzugt zwischen 34 und 66 mm und weiter bevorzugt
zwischen 40 und 58 mm. Der bzw. die Lastanschlags-
punkte im Behälterdeckel sind ganz besonders bevor-
zugt M42-, M48- oder M56-Bohrungen.
[0020] Zur Lösung des technischen Problems lehrt die
Erfindung ein Verfahren zur feuerfesten Nachrüstung ei-
nes Behälters zur Aufnahme von radioaktivem Inventar,
insbesondere gemäß der erfindungsgemäßen Behälter-
anordnung, wobei der Behälter einen Behälterboden, ei-
nen Behältermantel und einen Behälterdeckel aufweist,
wobei über wenigstens einen Abschnitt des Behälters
eine Haube gestülpt wird, so dass die Haube den Behäl-
terdeckel und wenigstens einen überwiegenden Teil des
Behältermantels umschließt, wobei die Haube eine in-
nere, dem Behälter zugewandte und eine äußere, dem
Behälter abgewandte Schicht aufweist, wobei die Wär-
meleitfähigkeit der äußeren Schicht im Falle einer Hitze-
einwirkung verringert wird.
[0021] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass eine statische Brandschutzschicht, beispielsweise
eine Matte aus Glasfasern, aufgrund der ständigen wär-
meisolierenden Wirkung nur bedingt von Vorteil ist. So
verursacht ein statischer Brandschutz aufgrund der Ra-
dioaktivität des Inventars höhere Temperaturen im In-
nenraum, wodurch die Behälter für entsprechend größe-
re Temperaturen ausgelegt werden müssen. Aus diesem
Grunde ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Wär-
meleitfähigkeit durch Hitzeeinwirkung verringerbar ist.
Dies erlaubt ein gutes Auskühlen im Regelfall und einen
guten Brandschutz im Brandfall. Als besonders vorteil-
haft haben sich aufschäumbare Schichten erwiesen,
welche beispielsweise einen Lack umfassen. Aufgrund
einer guten Schlagfestigkeit haben sich insbesondere
Epoxidharzlacke als vorteilhaft herausgestellt. Ganz be-
sonders bevorzugt bildet die äußere Schicht im Brand-
falle einen Kohlenstoffschaum, welcher eine hohe Wi-
derstandsfähigkeit gegen Brände ermöglicht. Eine De-
hydrierung der äußeren Schicht während des Brandes
kann wenigstens kurzzeitig eine endotherme Kühlung
herbeiführen. In die äußere Schicht eingebettete Fasern
erhöhen die Stabilität der äußeren Schicht bevorzugter
maßen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird die Haube mittels Fixierungselementen in Form von
Schrauben an dem Behälter befestigt, wobei die Schrau-
ben zusätzlich noch ein Innengewinde aufweisen. Das
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Innengewinde der Schrauben dient als Lastanschlags-
punkt für die gesamte Behälteranordnung. Folglich erfül-
len die Fixierungselemente zunächst die Funktion der
Fixierungen der Haube an dem Behälter und sodann
auch noch die Funktion als Lastanschlag.
[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfindungsge-
mäße und stark vereinfachte Behälteranord-
nung, umfassend einen Behälter und eine Hau-
be, wobei die Haube zusätzlich noch vergrößert
dargestellt ist,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht mit Blick auf die
Oberseite der Behälteranordnung aus Fig. 1
und

Fig. 3 einen Längsschnitt entlang eines Teiles eines
Behälterdeckels des Behälters aus den Fig. 1
und 2.

[0023] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße und stark
vereinfachte Behälteranordnung mit einem Behälter 1,
über welchen Behälter 1 eine Haube 2 gestülpt ist. Der
Behälter 1 weist einen Behälterboden 3, einen Behälter-
mantel 4 sowie einen Behälterdeckel 5 auf. Der Behäl-
terboden 3 und der Behältermantel 4 bilden ein einstü-
ckiges, integrales Behälterunterteil 3, 4. Der Behälterde-
ckel 5 wird an dem Behältermantel 4 beispielsweise mit-
tels Schraubverbindungen, Schweißen und/oder Riegel-
verbindungen befestigt. Darüber hinaus sorgt wenigs-
tens eine in Fig. 1 nicht dargestellte Abdichtung für eine
entsprechende Dichtigkeit zwischen dem Behälterunter-
teil 3, 4 und dem Behälterdeckel 5.
[0024] Ferner zeigt die Fig. 1 eine Vergrößerung der
Haube 2 im Bereich des Behältermantels 4. Die Haube
2 weist eine innere Schicht 6 auf, welche aus Baustahl
mit einer Korrosionsschutzschicht besteht und 2 bis 5
mm stark ist. Auf der inneren Schicht 6 ist eine äußere
Schicht 7 angeordnet, welche einen Lack, vorzugsweise
einen Epoxidharzlack, aufweist. Die Stärke der äußeren
Schicht 7 beträgt 2 bis 8 mm. Auf der äußeren Schicht 7
schließlich wurde eine dekontaminierbare Schicht 8 auf-
gebracht, welche besonders glatt ausgebildet ist und ei-
ne entsprechend gute Dekontaminierbarkeit im Sinne
von ISO 8690 (entspricht DIN 25415, Teil 1) gewährleis-
tet. Die dekontaminierbare Schicht 8 mag beispielsweise
1,5 mm stark sein. Im Bereich des Behältermantels 4
befindet sich zwischen der inneren Schicht 6 und der
Oberfläche des Behältermantels 4 zwecks Toleranz ein
Luftspalt von 1 bis 5 mm Stärke.
[0025] Die äußere Schicht 7 wird durch Hitzeeinwir-
kung aufgeschäumt, so dass sich die Wärmeleitfähigkeit
der äußeren Schicht 7 verringert. Die Wärmeleitfähigkeit
mag über eine Zeitspanne von einigen Minuten bis we-

nigen Stunden hinweg um Faktor 5 bis 50 verringert sein.
Die äußere Schicht 7 enthält zwecks Aufschäumbarkeit
ein Treibmittel, welches zwischen 100 und 400°C ver-
dampft. Darüber hinaus enthält die äußere Schicht we-
nigstens einen Kohlenstofflieferanten, welcher zwischen
100 und 400°C eine Flüssigkeit mit überwiegend Koh-
lenstoff zur Verfügung stellt. Im Falle eines Brandes wird
so ein Kohlenstoffschaum zur Verfügung gestellt, wel-
cher die Wärmeleitfähigkeit über viele Minuten bis hin-
weg zu wenigen Stunden deutlich verringert. Im Ergebnis
wird der Behältermantel zeitlich verzögert der Hitzeein-
wirkung ausgesetzt, so dass der Behälter entsprechend
länger einem Brand widerstehen kann. Als Säure und
Treibmittel dient beispielsweise Melaminpolyphosphat.
Als Kohlenstofflieferant kommt zum Beispiel Pentaery-
thrit in Frage.
[0026] In Fig. 2 ist die Behälteranordnung perspekti-
visch mit Blick auf die Oberseite der Behälteranordnung
dargestellt. Zu erkennen ist im Wesentlichen die Haube
2, welche den nur am unteren Rand der Fig. 2 hervor-
scheinenden Behälter 1 nahezu vollständig umschließt.
An der Oberseite der Behälteranordnung sind insgesamt
vier Lastanschlagspunkte 11 zur Handhabung des Be-
hälters 1 bzw. der Behälteranordnung abgebildet. Die
Lastanschlagspunkte 11 sind in Form von Gewindeboh-
rungen in dem Behälterdeckel 5 angeordnet. Mittels ent-
sprechender Fixierungselemente 9 in Form von Schrau-
ben wird die Haube 2 an dem Behälter 1 bzw. an dem
Behälterdeckel 5 befestigt.
[0027] Die Lastanschlagspunkte 11 sind über die
Oberseite der Behälteranordnung verteilt. Die Zahl und
die Position der Lastanschlagspunkte 11 ist so gewählt,
dass der Behälter 1 bzw. die Behälteranordnung bei Be-
förderung mittels eines Beförderungsgerätes verschie-
densten Beförderungssituationen gerecht werden. Zwei
der vier Lastanschlagspunkte 11 liegen einander bezüg-
lich der rotationssymmetrischen Längsachse gegenü-
ber. Einer dieser beiden Lastanschlagspunkte 11 bildet
außerdem mit den beiden anderen Lastanschlagspunk-
ten 11 ein gleichseitiges Dreieck. Mit anderen Worten
bietet diese Konfiguration der Lastanschlagspunkte die
Möglichkeit, dass der Behälter bzw. die Behälteranord-
nung mittels eines Beförderungsgerätes mit zwei oder
drei Lastanschlägen befördert wird.
[0028] In Fig. 2 ist an der Haube 2 ferner eine umlau-
fende Schweißnaht 14 ersichtlich. Die umlaufende
Schweißnaht 14 verbindet einen Haubendeckel 16 mit
einem Haubenmantel 17. Die Haube 2 weist ferner eine
achsparallele Schweißnaht 15 auf, weil der Haubenman-
tel 17 aus einem entsprechend gebogenen Stück Blech
hergestellt wurde, welches an seinen anstoßenden
Blechkanten verschweißt wurde. Der Haubendeckel 16
wird durch Tiefziehen hergestellt.
[0029] In Fig. 3 ist ein Teil des Behälterdeckels 5 in
einem Längsschnitt derart abgebildet, dass einer der
Lastanschlagspunkte 11 einsehbar ist. Der Lastan-
schlagspunkt 11 in Form einer Gewindebohrung nimmt
eine der Schrauben in sich auf, wodurch über einen
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Schraubenkopf 12 der Schraube die Haube 2 auf der
Oberseite des Behälterdeckels 5 festgeklemmt wird und
wodurch die Befestigung der Haube 2 an den Behälter
1 sichergestellt wird.
[0030] Das Fixierungselement 9 dieses Ausführungs-
beispiels weist ferner ein Befestigungselement 10 für ei-
nen Lastanschlag auf. Das Befestigungselement 10 ist
in Form einer Gewindebohrung innerhalb der Schraube,
ausgehend von der Oberseite der Schraube, angeord-
net. Folglich kann die Behälteranordnung mit Hilfe des
Befestigungselementes 10 an einem Beförderungsgerät
befestigt und von diesem befördert werden. Die Fixie-
rungselemente 9 in Form der Schrauben dienen daher
gleichermaßen als Befestigung für die Haube 2 und als
Lastanschlag.
[0031] Schließlich ist in Fig. 3 noch ein oberseitiger
Rand des Behältermantels 4 zu erkennen, welcher mit-
tels einer in der Unterseite des Behälterdeckels 5 ange-
ordneten Dichtung 13 abgedichtet wird. Die Dichtung 13
umfasst eine trapezförmige Nut, in welche ein Dichtungs-
ring eingelegt ist.

Patentansprüche

1. Behälteranordnung zur Aufnahme von radioaktivem
Inventar, umfassend einen Behälter (1) sowie eine
wenigstens über einen Abschnitt des Behälters (1)
stülpbare Haube (2), wobei der Behälter (1) einen
Behälterboden (3), einen Behältermantel (4) und ei-
nen Behälterdeckel (5) aufweist, wobei die Haube
(2) den Behälterdeckel (5) und wenigstens einen
überwiegenden Teil des Behältermantels (4) um-
schließt, wobei die Haube (2) eine innere (6), dem
Behälter (1) zugewandte und eine äußere (7), dem
Behälter (1) abgewandte Schicht aufweist, wobei die
Wärmeleitfähigkeit der äußeren Schicht (7) durch
Hitzeeinwirkung verringerbar ist.

2. Behälteranordnung nach Anspruch 1, wobei die äu-
ßere Schicht (7) einen Lack aufweist.

3. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei die innere Schicht (6) ein Metall und
vorzugsweise einen Stahl aufweist.

4. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei die äußere Schicht (7) durch Hitzeeinwir-
kung aufschäumbar ist.

5. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei die äußere Schicht (7) durch Hitzeeinwir-
kung dehydrierbar ist.

6. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei die Haube (2) eine umlaufende
Schweißnaht (14) aufweist.

7. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei die äußere Schicht (7) mittels Fasern ver-
stärkt ist.

8. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei die Stärke der äußeren Schicht (7) 0,5 bis
25 mm, vorzugsweise 1 bis 15 mm und besonders
vorzugsweise 2 bis 8 mm beträgt.

9. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die Stärke der inneren Schicht (6) 1 bis 15
mm, vorzugsweise 1,5 bis 10 mm und besonders
vorzugsweise 2 bis 5 mm beträgt.

10. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei die Haube (2) mittels wenigstens eines Fi-
xierungselementes (9) reversibel an dem Behälter
(1) befestigt ist.

11. Behälteranordnung nach Anspruch 10, wobei da Fi-
xierungselement (9) ein Befestigungselement (10)
für einen Lastanschlag aufweist.

12. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei der Behälterdeckel (5) wenigstens einen
Lastanschlagspunkt (11) zur Handhabung des Be-
hälters (1) bzw. der Behälteranordnung aufweist.

13. Verfahren zur feuerfesten Nachrüstung eines Behäl-
ters (1) zur Aufnahme von radioaktivem Inventar,
insbesondere gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei der Behälter (1) einen Behälterboden (3), ei-
nen Behältermantel (4) und einen Behälterdeckel (5)
aufweist, wobei über wenigstens einen Abschnitt
des Behälters (1) eine Haube (2) gestülpt wird, so
dass die Haube (2) den Behälterdeckel (5) und we-
nigstens einen überwiegenden Teil des Behälter-
mantels (4) umschließt, wobei die Haube (2) eine
innere (6), dem Behälter (1) zugewandte und eine
äußere (7), dem Behälter (1) abgewandte Schicht
aufweist, wobei die Wärmeleitfähigkeit der äußeren
Schicht im Falle einer Hitzeeinwirkung verringert
wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Behälteranordnung zur Aufnahme von radioaktivem
Inventar, umfassend einen Behälter (1) sowie eine
wenigstens über einen Abschnitt des Behälters (1)
stülpbare Haube (2), wobei der Behälter (1) einen
Behälterboden (3), einen Behältermantel (4) und ei-
nen Behälterdeckel (5) aufweist, wobei die Haube
(2) den Behälterdeckel (5) und wenigstens einen
überwiegenden Teil des Behältermantels (4) um-
schließt, wobei die Haube (2) eine innere (6), dem
Behälter (1) zugewandte und eine äußere (7), dem
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Behälter (1) abgewandte Schicht aufweist, wobei die
Wärmeleitfähigkeit der äußeren Schicht (7) durch
Hitzeeinwirkung verringert wird, und wobei die Hau-
be (2) mittels wenigstens eines Fixierungselementes
(9) reversibel an dem Behälter (1) befestigt ist.

2. Behälteranordnung nach Anspruch 1, wobei das Fi-
xierungselement (9) ein Befestigungselement (10)
für einen Lastanschlag aufweist.

3. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei die äußere Schicht (7) einen Lack auf-
weist.

4. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei die innere Schicht (6) ein Metall und vor-
zugsweise einen Stahl aufweist.

5. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei die äußere Schicht (7) durch Hitzeeinwir-
kung aufgeschäumt wird.

6. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei die äußere Schicht (7) durch Hitzeeinwir-
kung dehydriert wird.

7. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei die Haube (2) eine umlaufende
Schweißnaht (14) aufweist.

8. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei die äußere Schicht (7) mittels Fasern ver-
stärkt ist.

9. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die Stärke der äußeren Schicht (7) 0,5 bis
25 mm, vorzugsweise 1 bis 15 mm und besonders
vorzugsweise 2 bis 8 mm beträgt.

10. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei die Stärke der inneren Schicht (6) 1 bis 15
mm, vorzugsweise 1,5 bis 10 mm und besonders
vorzugsweise 2 bis 5 mm beträgt.

11. Behälteranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei der Behälterdeckel (5) wenigstens einen
Lastanschlagspunkt (11) zur Handhabung des Be-
hälters (1) bzw. der Behälteranordnung aufweist.

12. Verfahren zur feuerfesten Nachrüstung eines Behäl-
ters (1) zur Aufnahme von radioaktivem Inventar,
insbesondere gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei der Behälter (1) einen Behälterboden (3), ei-
nen Behältermantel (4) und einen Behälterdeckel (5)
aufweist, wobei über wenigstens einen Abschnitt
des Behälters (1) eine Haube (2) gestülpt wird, so
dass die Haube (2) den Behälterdeckel (5) und we-
nigstens einen überwiegenden Teil des Behälter-

mantels (4) umschließt, wobei die Haube (2) eine
innere (6), dem Behälter (1) zugewandte und eine
äußere (7), dem Behälter (1) abgewandte Schicht
aufweist, wobei die Wärmeleitfähigkeit der äußeren
Schicht im Falle einer Hitzeeinwirkung verringert
wird und wobei die Haube (2) mittels wenigstens ei-
nes Fixierungselementes (9) reversibel an dem Be-
hälter (1) befestigt ist.
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